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Graz, am  1. Dezember 2014 
EW - 111 - TR/SI 

 
 

R U N D S C H R E I B E N  48 - A 
 

Sehr geehrtes Mitglied! 
 
Entwürfe einer ÖkostromförderbeitragsVO 2015 und einer  
ÖkostrompauschaleVO 2015 

 
Sehr geehrtes Mitglied, 

 
In der Anlage dürfen wir Ihnen zwei Verordnungsentwürfe zum Thema Ökostrom zur 
Information zukommen lassen. Es handelt sich dabei um den Entwurf einer: 
 

1. Ökostromförderbeitragsverordnung 2015 und um jenen der 
2. Ökostrompauschale-Verordnung 2015 

 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei beiden Verordnungen um Entwürfe handelt und 
beide Verordnungen (noch) nicht zur Begutachtung ausgesandt wurden. Dennoch und 
insbesondere aufgrund der deutlichen Erhöhungen der in den Verordnungen genannten 
Werte, wollen wir Ihnen diese informativ zukommen lassen.  
 
Zu 2. Ökostrompauschale-Verordnung 2015 
Gemäß § 45 Abs. 4 Ökostromgesetz ist der Wirtschaftsminister verpflichtet, für die dem Jahr 
2014 folgenden Jahre – alle 3 Jahre – eine neue Ökostrompauschale-Verordnung zu 
erlassen. Mit dem nun vorliegenden VO-Entwurf kommt er dieser Verpflichtung nach. Wie 
Sie den neuen Preisen für die Ökostrompauschale entnehmen können, wurden diese für die 
kommenden 3 Jahre verdreifacht! 
 
Wie eingangs dargestellt, handelt es sich bei beiden Verordnungen um Entwurfsfassungen, 
die sich noch in den kommenden Tagen bis zu ihrem Inkrafttreten am 1.1.2015 ändern 
können. Wir gehen allerdings davon aus, dass dies – wenn überhaupt – nur in einem 
geringen Ausmaß erfolgen wird. Sobald die Verordnungen kundgemacht wurden, dürfen wir 
Ihnen die dann zur Verrechnung kommenden Sätze zukommen lassen. 
 
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE 

 
Mag. Roland Tropper 

Geschäftsführer 
 


